
örtliche Räte

der ihnen durch Rechtsvorschriften (-» Ge- 
setze/Rechtsvorschriften) übertragenen Be
fugnisse Rechtsverletzer (—> Rechtsverlet
zungen) bzw. die Verantwortlichen für Ge
fahren oder Störungen zur Erfüllung ihrer 
Pflichten gegenüber der Gesellschaft anhal- 
ten (z. B. durch —> Auflagen) und sie ver
pflichten, eine konkrete Gefahr oder Störung 
abzuwehren bzw. zu beseitigen. Die zuständi
gen Ordnungsstrafbefugten der örtlichen Rä
te können bei —» Ordnungswidrigkeiten die 
Rechtsverletzer in einem Ordnungsstrafver
fahren zur Verantwortung ziehen.
Die Erfüllung aller staatlichen Maßnahmen 
zur Gewährleistung von O. u. S. hängt we
sentlich davon ab, wie es gelingt, das soziali
stische Staats- und Rechtsbewußtsein der 
Bürger weiter zu festigen. Es ist daher eine 
wichtige Aufgabe der örtlichen Räte, in Zu
sammenarbeit mit den ständigen Kommissio
nen und den Abgeordneten eine wirksame 
Rechtspropaganda und Rechtserziehung der 
Bürger zu organisieren.
Die Komplexität der Aufgaben auf dem Ge
biet von O. u. S. erfordert die Zusammenar
beit der örtlichen Volksvertretungen und ih
rer Räte mit den Justiz- und Sicherheitsorga
nen, mit den staatlichen und gesellschaftli
chen Kontrollorganen, den gesellschaftlichen 
Organisationen, den Kombinaten, Betrie
ben, Einrichtungen und Genossenschaften im 
Territorium.
Die .umfassende, aktive Mitwirkung der Bür
ger an der Durchsetzung von O. u. S. findet 
insbesondere im Kampf um die Anerkennung 
als Bereich der vorbildlichen Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit ihren Ausdruck. In den 
Arbeitskollektiven sind die Aktivitäten auf 
diesem Gebiet Bestandteil des Kampfes um 
den Titel „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit“. In den Städten und Gemeinden wird 
der Kampf um die Anerkennung als Bereich 
der vorbildlichen Ordnung, Disziplin und Si
cherheit im Rahmen des —> „Mach mit!“- 
Wettbewerbes geführt. Grundlage sind abre
chenbare Wettbewerbsprogramme, in denen 
auch die Kriterien zur Festigung von O. u. S. 
enthalten sind. Solche Kriterien sind z. B. die 
Mitwirkung der Bürger an der Durchsetzung 
der Stadt- und Gemeindeordnung, an der 
Aufdeckung und Beseitigung von Ursachen 
und Bedingungen, die zu Rechtsverletzungen

oder Störungen der öffentlichen O. u. S. füh
ren können; die Unterstützung der Wieder
eingliederung aus der Strafhaft entlassener 
Personen, der Erziehung kriminell gefährde
ter Bürger sowie gefährdeter Kinder und Ju
gendlicher; die Gewährleistung einer hohen 
Brandsicherheit (—> Brandschutz) und Ver
kehrssicherheit.
Es ist charakteristisch, daß immer mehr Ab
geordnete mit ihrem beispielhaften Verhalten 
und ihrer Einsatzbereitschaft zurfcEinhaltung 
von O. u. S. als Schrittmacher im sozialisti
schen Wettbewerb in Betrieben und Wohnge
bieten wirken. Sie arbeiten dabei eng zu
sammen mit den Leitungen der gesellschaftli
chen Organisationen und den Ausschüssen 
der Nationalen Front sowie den bei Ausschüs
sen gebildeten Aktivs für O. u. S , mit den 
Kommissionen der —> Arbeiter-und-Bauern- 
Inspektion (ABI) sowie bestehenden Sicher
heitsaktivs in den Betrieben, mit den Volks- 
kontrollausschüssen, den —» gesellschaftli
chen Gerichten und anderen gesellschaftli
chen Kräften.

Empfehlungen des Staatsrates der DDR - Er
fahrungen bei der Festigung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und von Ordnung und 
Sicherheit in allen Bereichen (Information für 
örtliche Volkvertretungen, Juni 1982/1).
H. Möbis, Ordnung, Disziplin, Sicherheit - 
Aufgaben und Erfahrungen, Berlin 1982 (Der 
sozialistische Staat, Theorie - Leitung - Pla
nung); G. Lehmann, Gesetzlichkeit, Ord
nung und Sicherheit im Wohngebiet, Berlin
1981 (Der sozialistische Staat, Theorie - Lei
tung - Planung); U. Dähn, Schutz des soziali
stischen Eigentums vor Straftaten, Berlin
1982 (Der sozialistische Staat, Theorie - Lei
tung-Planung).

örtliche Räte - vollziehend-verfügende Orga
ne der —> örtlichen Volksvertretungen.
Die q. R. sind der Magistrat der Hauptstadt 
Berlin, die Räte der Bezirke, der Kreise, der 
Städte, der Stadtbezirke und der Gemeinden. 
Alle ö. R. haben zwei grundlegende Funktio
nen zu erfüllen, die in der Verfassung (Art. 83 
Abs. 2) geregelt sind: Sie sichern die Entfal
tung der Tätigkeit der Volksvertretung und 
organisieren die Leitung der gesellschaftli-
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